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1 bearbeitungsgebühren 

Bearbeitungsgebühren werden als antragsgebühr, verlänge-

rungsgebühr und ausfertigungsgebühr erhoben. Sie werden

weder auf das Entgelt für die Übernahme von Deckungen angerech-

net, noch können sie erstattet werden. Für fabrikationsrisiko-

deckungen sowie sonder- und nebendeckungen fallen Be-

arbeitungsgebühren nur an, falls nicht zugleich eine Forderungs-

deckung beantragt wurde. Bei Erhöhungen ist der neue Wert maß-

geblich. Reduzierungen werden nicht berücksichtigt. Bereits ge-

zahlte Gebühren werden angerechnet. 

1.1 Die antragsgebühr wird bei Antragstellung erhoben und

beträgt unabhängig vom Deckungsumfang bei Auftrags-

werten (bzw. Selbstkosten bei isolierten Fabrikationsrisiko-

deckungen bzw. Darlehensbeträgen bei isolierten Finanz-

kreditdeckungen); siehe Tabelle 1. 

Bei kombinierten ausfuhr- und finanzkreditdeckun-

gen wird die Antragsgebühr nur einmal, und zwar auf den

höheren Wert erhoben. 

1.2 grundsätzliche stellungnahmen werden üblicherwei-

se auf sechs Monate befristet und können auf Antrag je-

weils um maximal sechs Monate verlängert werden. Das

erste Jahr der grundsätzlichen Stellungnahme ist durch die

Antragsgebühr abgegolten. Für weitere Verlängerungen wird

jeweils eine verlängerungsgebühr in Höhe von 50 %

der Antragsgebühr erhoben. Bemessungsgrundlage ist je-

weils der Auftragswert (bzw. die Selbstkosten/der Darle-

hensbetrag) zum Zeitpunkt der Verlängerung. Bei kombi-

nierten ausfuhr- und finanzkreditdeckungen wird

die Verlängerungsgebühr nur einmal, und zwar auf den hö-

heren Wert erhoben. 

1.3 Die Ausfertigungsgebühr wird bei Ausfertigung der De-

ckungsurkunde erhoben und beträgt 0,25 ‰ des Auftrags-

werts bzw. des Darlehensbetrags (bzw. der Selbstkosten 

bei isolierten Fabrikationsrisikodeckungen), mindestens

aber 50 EUR und höchstens 12.500 EUR. Bei kombinierten 

ausfuhr- und finanzkreditdeckungen wird die Aus-

fertigungsgebühr sowohl auf den Auftragswert als auch auf

den Darlehensbetrag erhoben. 

1.4 Bei revolvierenden deckungen gilt die antragsge-

bühr, bezogen auf den Höchstbetrag, für das jeweilige

Vertragsjahr. ausfertigungsgebühren werden einmalig

sowohl für die Einräumung von Höchstbeträgen als auch 

für Erhöhungen von Höchstbeträgen erhoben. 

1.5 Für rahmenkreditdeckungen werden Antragsgebühren

gemäß 1.1 bezogen auf den Rahmenkreditbetrag und bei

Meldung Ausnutzungsgebühren in Höhe von 0,25 ‰ des

jeweiligen Einzelkreditbetrages erhoben, Letztere betragen

mindestens 50 EUR und höchstens 12.500 EUR. 

1.6 Für avalgarantien und verbriefungsgarantien werden

keine Bearbeitungsgebühren erhoben. 

1.7 Für ausfuhr-pauschal-gewährleistungen und aus-

fuhr-pauschal-gewährleistungen-light werden keine

Bearbeitungsgebühren erhoben. 
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tabelle 1: staffel der 
antragsgebühren in eur

bis

25 Tsd.

50 Tsd.

125 Tsd.

250 Tsd.

500 Tsd.

2,5 Mio.

5 Mio.

10 Mio.

15 Mio.

30 Mio.

50 Mio.

100 Mio.

> 100 Mio.

Gebühr

 100

 200

 400

 600

 800

 1.000

 1.500

 2.500

 3.500

 4.000

 4.500

 5.000

 6.000
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2 grundlagen für die berechnung 

von entgelten für die übernahme von

deckungen

2.1 Für die Übernahme von Deckungen ist ein Entgelt zu ent-

richten, dessen Höhe im Wesentlichen von den nachste-

hend genannten risikobestimmenden Faktoren abhängt:

Auftragswert (Höhe der Bemessungsgrundlage), Zahlungs-

bedingungen/Laufzeit des Geschäfts (Risikolaufzeit), Wäh-

rung der zu deckenden Forderung, Länderkategorie, Käufer-

kategorie. 

2.2 bemessungsgrundlage für die Entgeltberechnung bei

Forderungsdeckungen ist der gedeckte Forderungsbetrag

ohne Zinsen. Bei Fabrikationsrisikodeckungen wird das Ent-

gelt auf die gedeckten Selbstkosten erhoben. Bei Sonder-

und Nebendeckungen berechnet sich das Entgelt jeweils

auf die gedeckten Beträge. 

2.3 Bei den nachfolgend unter 3 bis 6.3 aufgeführten Deckun-

gen wird ein von den jeweiligen Länderrisiken abhängiges

Entgelt erhoben. Es gibt acht länderkategorien, die von

0 (sehr geringe Risiken, geringstes Entgelt) bis 7 (stark

erhöhte Risiken, höchstes Entgelt) reichen. 

2.4 Entscheidend für die Entgeltberechnung ist die zum Zeit-

punkt der Deckungsübernahme geltende Einstufung in die

Länderkategorie. Besteht eine grundsätzliche Stellung-

nahme und kommt es zu einer verschlechterung der

länderkategorie, bleibt der Bund an die günstigere Ent-

geltkategorie während der laufenden Befristung der grund-

sätzlichen Stellungnahme gebunden. Eine verbesserung

der entgeltkategorie wird unmittelbar für die Deckungs-

übernahme wirksam. 
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Nach Übernahme der Deckung wirken sich Veränderungen

der Länderkategorie nur auf zusätzliche Deckungen (z. B.

zusätzliche Fabrikationsrisikodeckung, Vertragsgarantie-

deckung, Gerätedeckung) oder Erhöhungen in Folge von

Zusatzaufträgen aus. 

2.5 Bei Forderungsdeckungen wird ferner nach dem status

des schuldners/garanten differenziert. Die Einstufung

in eine Käufer-/Bankkategorie bleibt für die Dauer einer

Grundsatzzusage gültig, d. h. im Regelfall für jeweils 6

Monate. 

2.6 Für Deckungen von Forderungen oder Forderungsteilen mit

finanzierung durch weltbank oder vergleichbare

internationale finanzierungsinstitute mit Direktaus-

zahlungsverfahren oder gleichwertigem Auszahlungsver-

fahren wird das Entgelt für den entsprechend finanzierten

Teil bei Ländern der Kategorie 5 - 7 nach dem Entgeltsatz

der Länderkategorie 4 berechnet. Gleiches gilt auch für 

die Selbstkosten bei finanzierungen aus mitteln der

finanziellen zusammenarbeit (FZ-Finanzierung, Ver-

bundfinanzierung). Bei mischfinanzierungen kommt für

die Selbstkosten bei Ländern der Kategorien 5 - 7 der Ent-

geltsatz der nächstbesseren Kategorie zur Anwendung. Ein

Käuferzuschlag wird jeweils nicht erhoben. 

2.7 Bei revolvierenden deckungen, mit Ausnahme von

revolvierenden Konsignationslagerdeckungen, gilt ein we-

gen verbesserter ländereinstufung geändertes Ent-

gelt für Versendungen ab dem 1. Tag des 1. Monats nach

dem Monat der Bekanntgabe der Länderumstufung. Bei

einer verschlechterten ländereinstufung gilt das

geänderte Entgelt für Versendungen ab dem 1. Tag des

4. Monats nach dem Monat der Bekanntgabe der Länder-

umstufung. Eine überprüfung der käufer-/bankkate-

gorie erfolgt im Zuge der Vertragsverlängerung sowie bei

beantragten wesentlichen Änderungen des Deckungsum-

fangs. Eine Nachberechnung des Vorausentgelts findet

nicht statt. 

2.8 Bei Forderungsdeckungen kann im Einzelfall im Rahmen der

Regelungen des OECD-Konsensus bzgl. der reduzierung

des länderrisikos die Anwendung einer besseren Ent-

geltkategorie oder eines Entgeltabschlages möglich sein,

sofern die entsprechenden Voraussetzungen erfüllt sind. 

2.9 Ein mindestentgelt wird – mit Ausnahme der Ausfuhr-

Pauschal-Gewährleistung-light – nicht erhoben. 



tabelle 2: entgeltsätze für fabrikationsrisikodeckungen in %

Länderkategorie

0/1

2

3

4

5

6

7

> 1 Jahr

0,41

0,70

0,98

1,25

1,80

2,36

2,91

< 1 Jahr

0,33

0,56

0,78

1,00

1,44

1,89

2,33

Einschluss aller 
deckungsfähigen Risiken

Fabrikationszeit
< 1 Jahr

0,25

0,42

0,59

0,75

1,08

1,42

1,75

> 1 Jahr

0,30

0,50

0,70

0,90

1,30

1,70

2,10

Beschränkung auf 
politische Risiken*

Fabrikationszeit

* bei Garantien ggf. einschließlich der politischen Insolvenzrisiken

3 entgeltsätze für fabrikationsrisiko-

deckungen 

Bei fabrikationsriskodeckungen wird ein nach der Länge der

Fabrikationszeit (Zeit zwischen Beginn der Fertigung und Liefer-

ende) und dem Umfang der gedeckten Risiken differenziertes Ent-

gelt auf die gedeckten Selbstkosten erhoben. Ein Käuferzuschlag

wird nicht erhoben. 

4 entgelte für die deckung von 

forderungen mit laufzeiten von 

weniger als zwei jahren 

4.1 anwendungsbereich

Nach den hier aufgeführten Grundsätzen werden Forde-

rungsdeckungen abgerechnet, deren Zahlungsbedingun-

gen kurzfristige kreditbedingungen (Kreditlaufzeit

von weniger als zwei Jahren; insb. kurzfristige Einzeldeckun-

gen und revolvierende Einzeldeckungen) vorsehen oder bei

denen die Forderungen während der Abwicklung des Ge-

schäftes im Wesentlichen leistungsnah oder zu Barzah-

lungsbedingungen bezahlt werden. 

4.2 risikolaufzeit

Für die Bestimmung des anzuwendenden Entgeltsatzes ist

der Zeitraum zwischen Lieferung und Fälligkeit entschei-

dend. Bei mehreren Lieferungen wird ein mittlerer, un-

gewichteter Termin verwendet. Die Risikolaufzeit wird auf

volle Monate aufgerundet. 

4.3 entgeltsätze 

Bemessungsgrundlage für die Entgeltberechnung ist der

gedeckte Forderungsbetrag ohne Zinsen. Bei mehreren

Raten wird das Entgelt für jede einzelne Rate separat

berechnet. 

In die für die jeweilige Länderkategorie bzw. Käuferkate-

gorie gültige Formel gemäß Tabelle 3 ist die gemäß 4.2 er-

mittelte Risikolaufzeit (RLZ) in monaten (zwischen 0 und

23 Monaten) einzusetzen. Bei der Berechnung des Entgelt-

satzes ist auf zwei Nachkommastellen kaufmännisch zu

runden. Der Entgeltbetrag ergibt sich durch Multiplikation

dieses Entgeltsatzes mit dem gedeckten Forderungsbetrag.
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tabelle 3: berechnungsformeln für die entgeltsätze für forderungsdeckungen mit laufzeiten 
von weniger als zwei jahren (risikolaufzeit in monaten)

Länderkategorie

0/1

2

3

4

5

6

7

BK2

0,0113 * RLZ + 0,330

0,0113 * RLZ + 0,530

0,0213 * RLZ + 0,730

0,0313 * RLZ + 0,930

0,0413 * RLZ + 1,330

0,0588 * RLZ + 1,730

0,0813 * RLZ + 2,130

BK3

0,0125 * RLZ + 0,360

0,0125 * RLZ + 0,560

0,0225 * RLZ + 0,760

0,0325 * RLZ + 0,960

0,0425 * RLZ + 1,360

0,0600 * RLZ + 1,760

0,0825 * RLZ + 2,160

BK4

0,0138 * RLZ + 0,390

0,0138 * RLZ + 0,590

0,0238 * RLZ + 0,790

0,0338 * RLZ + 0,990

0,0438 * RLZ + 1,390

0,0613 * RLZ + 1,790

0,0838 * RLZ + 2,190

BK5

0,0150 * RLZ + 0,420

0,0150 * RLZ + 0,620

0,0250 * RLZ + 0,820

0,0350 * RLZ + 1,020

0,0450 * RLZ + 1,420

0,0625 * RLZ + 1,820

0,0850 * RLZ + 2,220

Bankkategorien (BK) – Privater Schuldner mit Garantie einer akzeptierten Bank
bzw. Deckung für eine akzeptierte Bank, die als Schuldner auftritt

Länderkategorie

0/1

2

3

4

5

6

7

SK1/BK1/KK1

0,0100 * RLZ + 0,300

0,0100 * RLZ + 0,500

0,0200 * RLZ + 0,700

0,0300 * RLZ + 0,900

0,0400 * RLZ + 1,300

0,0575 * RLZ + 1,700

0,0800 * RLZ + 2,100

SK2

0,0105 * RLZ + 0,315

0,0105 * RLZ + 0,525

0,0210 * RLZ + 0,735

0,0315 * RLZ + 0,945

0,0420 * RLZ + 1,365

0,0604 * RLZ + 1,785

0,0840 * RLZ + 2,205

Staatlicher Schuldner/Garant (Zentralbank 
oder Finanzministerium = „sovereign risk“) Sonstiger staatlicher Schuldner/Garant

Länderkategorie

0/1

2

3

4

5

6

7

KK2

0,0142 * RLZ + 0,400

0,0142 * RLZ + 0,600

0,0242 * RLZ + 0,800

0,0342 * RLZ + 1,000

0,0442 * RLZ + 1,400

0,0617 * RLZ + 1,800

0,0842 * RLZ + 2,200

KK3

0,0183 * RLZ + 0,500

0,0183 * RLZ + 0,700

0,0283 * RLZ + 0,900

0,0383 * RLZ + 1,100

0,0483 * RLZ + 1,500

0,0658 * RLZ + 1,900

0,0883 * RLZ + 2,300

KK4

0,0225 * RLZ + 0,600

0,0225 * RLZ + 0,800

0,0325 * RLZ + 1,000

0,0425 * RLZ + 1,200

0,0525 * RLZ + 1,600

0,0700 * RLZ + 2,000

0,0925 * RLZ + 2,400

KK5

0,0267 * RLZ + 0,700

0,0267 * RLZ + 0,900

0,0367 * RLZ + 1,100

0,0467 * RLZ + 1,300

0,0567 * RLZ + 1,700

0,0742 * RLZ + 2,100

0,0967 * RLZ + 2,500

Käuferkategorien (KK) – Privater Schuldner ohne Bankgarantie



Exportkreditgarantien der Bundesrepublik Deutschland 7

tabelle 5: berechnungsformeln für die entgeltsätze für forderungsdeckungen mit laufzeiten 
von mindestens zwei jahren (risikolaufzeit in jahren)

Länderkategorie

0/1

2

3

4

5

6

7

BK2

0,130 * RLZ + 0,349

0,254 * RLZ + 0,348

0,416 * RLZ + 0,394

0,605 * RLZ + 0,491

0,796 * RLZ + 0,786

0,961 * RLZ + 1,176

1,128 * RLZ + 1,764

BK3

0,160 * RLZ + 0,349

0,284 * RLZ + 0,348

0,446 * RLZ + 0,394

0,635 * RLZ + 0,491

0,826 * RLZ + 0,786

0,991 * RLZ + 1,176

1,158 * RLZ + 1,764

BK4

0,190 * RLZ + 0,349

0,314 * RLZ + 0,348

0,476 * RLZ + 0,394

0,665 * RLZ + 0,491

0,856 * RLZ + 0,786

1,021 * RLZ + 1,176

1,188 * RLZ + 1,764

BK5

0,220 * RLZ + 0,349

0,344 * RLZ + 0,348

0,506 * RLZ + 0,394

0,695 * RLZ + 0,491

0,886 * RLZ + 0,786

1,051 * RLZ + 1,176

1,218 * RLZ + 1,764

Bankkategorien (BK) – Privater Schuldner mit Garantie einer akzeptierten Bank
bzw. Deckung für eine akzeptierte Bank, die als Schuldner auftritt

Länderkategorie

0/1

2

3

4

5

6

7

SK1/BK1/KK1

0,100 * RLZ + 0,349

0,224 * RLZ + 0,348

0,386 * RLZ + 0,394

0,575 * RLZ + 0,491

0,766 * RLZ + 0,786

0,931 * RLZ + 1,176

1,098 * RLZ + 1,764

SK2

0,105 * RLZ + 0,367

0,235 * RLZ + 0,365

0,405 * RLZ + 0,414

0,604 * RLZ + 0,516

0,804 * RLZ + 0,825

0,978 * RLZ + 1,235

1,153 * RLZ + 1,852

Staatlicher Schuldner/Garant (Zentralbank 
oder Finanzministerium = „sovereign risk“)95 %-Deckung Sonstiger staatlicher Schuldner/Garant

Länderkategorie

0/1

2

3

4

5

6

7

KK2

0,200 * RLZ + 0,349

0,324 * RLZ + 0,348

0,486 * RLZ + 0,394

0,675 * RLZ + 0,491

0,866 * RLZ + 0,786

1,031 * RLZ + 1,176

1,198 * RLZ + 1,764

KK3

0,300 * RLZ + 0,349

0,424 * RLZ + 0,348

0,586 * RLZ + 0,394

0,775 * RLZ + 0,491

0,966 * RLZ + 0,786

1,131 * RLZ + 1,176

1,298 * RLZ + 1,764

KK4

0,400 * RLZ + 0,349

0,524 * RLZ + 0,348

0,686 * RLZ + 0,394

0,875 * RLZ + 0,491

1,066 * RLZ + 0,786

1,231 * RLZ + 1,176

1,398 * RLZ + 1,764

KK5

0,500 * RLZ + 0,349

0,624 * RLZ + 0,348

0,786 * RLZ + 0,394

0,975 * RLZ + 0,491

1,166 * RLZ + 0,786

1,331 * RLZ + 1,176

1,498 * RLZ + 1,764

Käuferkategoerien (KK) – Privater Schuldner ohne Bankgarantie
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4.4 fremdwährungen 

Für Forderungsdeckungen, die einen Betrag in Fremdwäh-

rung zum Gegenstand haben, wird in folgenden Fällen ein

zusatzentgelt in Höhe von 10 % auf das jeweilige Entgelt

erhoben: 

@ übernahme der deckung in euro; Entschädigung in

Euro mit aufhebung der kursbegrenzung 

@ übernahme der deckung in derselben fremdwäh-

rung; Entschädigung in dieser Fremdwährung (in die-

sen Fällen werden auch die Ausfertigungsgebühr sowie

das Entgelt in dieser Fremdwährung erhoben) 

4.5 deckungen für tochtergesellschaften 

(pol ris/pol insolv) 

Bei Deckungen für Tochtergesellschaften, bei denen die

Deckung auf die politischen Risiken/politischen Insolvenz-

risiken beschränkt ist, wird kein Käuferzuschlag erhoben. 

Es kommen die Entgeltsätze gemäß 4.3, Spalte SK1, zur

Anwendung. 

4.6 sichtakkreditiv bei kt/zm-deckung 

Für Forderungen oder Forderungsteile aus Sichtakkreditiv

bei KT/ZM-Deckung kommen die nachstehend aufgeführ-

ten Entgeltsätze zur Anwendung. Ein Käuferzuschlag wird

nicht erhoben. 

5 entgelte für die deckung von 

forderungen mit laufzeiten von 

mindestens zwei jahren 

5.1 anwendungsbereich 

Nach den hier aufgeführten Grundsätzen werden For-

derungsdeckungen abgerechnet, die eine Risikolaufzeit

von mindestens zwei Jahren (insb. bei Lieferantenkredit-

deckungen, Finanzkreditdeckungen, Rahmenkreditdeckun-

gen, Leasingdeckungen) aufweisen, wobei eine Differenzie-

rung nach der Deckungsquote bei politischen Gewährleis-

tungsfällen vorgenommen wird. Im Regelfall handelt es sich

um eine 95 %-Deckung. Die Entgeltsätze für abweichende

Deckungsquoten (z.B. 100 %-Deckung) werden, soweit an-

wendbar, auf Anfrage mitgeteilt. 

5.2 risikolaufzeit

Bei mittel-/langfristigen Deckungen (Kreditlaufzeit von min-

destens zwei Jahren) setzt sich die Risikolaufzeit zusammen

aus der rückzahlungszeit des kredites sowie ggf. der

halben vorlaufzeit. Die Vorlaufzeit wird bestimmt durch

den Zeitraum, der zwischen Liefer-/Leistungsbeginn und

Beginn der Kreditlaufzeit („starting point“) liegt. 

Bei von Halbjahresraten abweichenden Rückzahlungs-

profilen wird zunächst die durchschnittliche gewogene

Kreditlaufzeit ermittelt und dann auf ein Rückzahlungspro-

fil in Halbjahresraten normiert. 

Für zwischenzahlungsraten zu kurzfristigen Zahlungs-

bedingungen im Rahmen von mittel-/langfristigen Deckun-

gen gelten die unter 4.2 beschriebenen Grundsätze für

kurzfristige Forderungsdeckungen. 

5.3 entgeltsätze 

Bemessungsgrundlage für die Entgeltberechnung ist der

gedeckte Forderungsbetrag ohne Zinsen. 

In die für die jeweilige Länderkategorie bzw. Käuferkate-

gorie gültige Formel gemäß Tabelle 5 ist die gemäß 5.2 er-

mittelte Risikolaufzeit (RLZ) in jahren einzusetzen. Bei der

Berechnung des Entgeltsatzes ist auf zwei Nachkomma-

stellen kaufmännisch zu runden. Der Entgeltbetrag ergibt

sich durch Multiplikation dieses Entgeltsatzes mit dem

gedeckten Forderungsbetrag. 

5.4 fremdwährungen 

Für Forderungsdeckungen, die einen Betrag in Fremdwäh-

rung zum Gegenstand haben, wird in folgenden Fällen ein

zusatzentgelt in Höhe von 10 % auf das jeweilige Entgelt

erhoben: 
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tabelle 4: entgeltsätze 
für foderungen/forderungs-
teile aus sichtakkreditiv 
bei kt/zm-deckung in %

Länderkategorie

0/1

2

3

4

5

6

7

Entgelt

 0,23

 0,38

 0,53

 0,68

 0,98

 1,28

 1,58



@ übernahme der deckung in euro; Entschädigung in

Euro mit aufhebung der kursbegrenzung

@ übernahme der deckung in fremdwährung; Ent-

schädigung in derselben Fremdwährung (in diesen Fäl-

len werden auch die Ausfertigungsgebühr sowie das

Entgelt in dieser Fremdwährung erhoben) 

5.5 deckungen für tochtergesellschaften 

(pol ris/pol insolv) 

Bei Deckung für Tochtergesellschaften, bei denen die De-

ckung auf die politischen Risiken/politischen Insolvenz-

risiken beschränkt ist, wird kein Käuferzuschlag erhoben. 

Es kommen die Entgeltsätze gemäß 5.3, Spalte SK1, zur

Anwendung. 

6 entgeltsätze für sonder- und 

nebendeckungen 

6.1 entgeltsätze für deckungen 

im rahmen von bauleistungsgeschäften 

6.1.1 Bei einer bauleistungsdeckung zu sonderbedingun-

gen, d. h. bei Bezahlung der Forderung nach Situationen

mit einem maximalen Einbehalt von 10% (schließt Geräte-

deckung und Deckung von Vertragsgarantien – Ausnahme

Bietungsgarantien – mit ein), wird das Entgelt auf den

vollen Bauleistungswert (d. h. ohne Abzug von Vorauszah-

lungen) berechnet. Ist der Wert der eingeschlossenen Ne-

bendeckungen höher, so wird das Entgelt auf diesen er-

hoben. Berechnet wird das Entgelt wie bei kurzfristigen

Forderungsdeckungen unter Ziffer 4.3 (Risikolaufzeit von 

0 Monaten) dargestellt. 

6.1.2 Bei einer einlagerungsdeckung (Laufzeit 12 Monate),

einer ersatzteillagerdeckung, einer baustellenkos-

tendeckung und einer bevorratungskostendeckung

kommen die Entgeltsätze gemäß 6.5 zur Anwendung. 

6.1.3 Bei einer gerätedeckung (für eine einzelne Baustelle) und

einer globalen gerätedeckung (Laufzeit zwei Jahre mit

entgeltpflichtiger Verlängerungsmöglichkeit) kommen die

Entgeltsätze gemäß 6.5 zur Anwendung. 

6.1.4 Bei einer höchstbetragsdeckung für nachtrags-

forderungen bei bauleistungsgeschäften berechnet

sich das Entgelt wie folgt: 

Für die Bereitstellung des Höchstbetrages wird ein Voraus-

entgelt in Höhe von 5 % des auf den Höchstbetrag zu be-

rechnenden Entgelts erhoben. Berechnet wird das Voraus-

entgelt wie bei kurzfristigen Forderungsdeckungen unter

Ziffer 4.3 (Risikolaufzeit von 0 Monaten) dargestellt. Nach

Meldung der konkreten Nachtragsforderungen wird das

Entgelt auf Grundlage dieser Beträge berechnet, wobei das

Vorausentgelt anteilig angerechnet wird. Gegebenenfalls

nicht verbrauchtes Vorausentgelt wird nicht erstattet. Be-

arbeitungsgebühren für die Nachtragsforderungen fallen

nicht an. Das Vorausentgelt bzw. das Entgelt bei jeweiliger

Ausnutzung des Höchstbetrags sind sofort fällig. 

6.2 entgeltsätze für 

sonstige beschlagnahmedeckungen

6.2.1 Bei beschlagnahmedeckungen mit kt-deckung (z. B.

Konsignationslager) bzw. ohne kt-deckung (z. B. Messe-

lager) kommen die Entgeltsätze gemäß 6.5 zur Anwendung. 

6.2.2 Bei revolvierenden konsignationslagerdeckungen/

anderen revolvierenden beschlagnahmedeckungen

(Laufzeit jeweils ein Jahr mit entgeltpflichtiger Verlänge-

rungsmöglichkeit) kommen die Entgeltsätze gemäß 6.5,

gerechnet als Prozentsatz auf den gedeckten Höchstbetrag

pro Jahr, zur Anwendung. Bei Erhöhungen wird das Entgelt

des laufenden Vertragsjahres entsprechend erhöht. 

6.3 entgeltsätze für deckungen 

von vertragsgarantien 

Bei Deckungen für vertragsgarantien, wie Bietungs-

garantien sowie Liefer-, Leistungs-, Gewährleistungs-, Erfül-

lungs-, Zoll-, Einbehaltablösungsgarantien und Anzahlungs-

garantien (diese Deckungen werden in der Regel nur zu-

sammen mit Fabrikationsrisiko- oder Forderungsdeckungen

übernommen), kommen die Entgeltsätze gemäß 6.5 zur 

Anwendung. Für Anzahlungsgarantien wird lediglich ein zu-

sätzliches Entgelt erhoben, falls deren Gültigkeit über den

Zeitraum der Fabrikationsrisikodeckung hinausgeht. 

Für Deckungen von Vertragsgarantien, die einen Betrag in

fremdwährung zum Gegenstand haben, wird in folgen-

den Fällen ein Zusatzentgelt in Höhe von 10 % auf das

jeweilige Entgelt erhoben: 

@ Übernahme der Deckung in Euro; Entschädigung in Euro

mit Aufhebung der Kursbegrenzung 

@ Übernahme der Deckung in dieser Fremdwährung; Ent-

schädigung in dieser Fremdwährung (in diesen Fällen

werden auch die Ausfertigungsgebühr sowie das Entgelt

in dieser Fremdwährung erhoben) 

6.4 entgelt für avalgarantien 

Ein separates Entgelt für Avalgarantien wird nicht erhoben.

Die marktübliche Avalprämie wird vielmehr zwischen dem

Garantiesteller und dem Bund aufgeteilt. 

Exportkreditgarantien der Bundesrepublik Deutschland 9



praktische informationen

6.5 Für Sonder- und Nebendeckungen gemäß 6.1. bis 6.3 kom-

men die in Tabelle 6 aufgeführten Entgeltsätze zur Anwen-

dung. Ein Käuferzuschlag wird nicht erhoben. 

6.6 entgelte für verbriefungsgarantien 

Bei verbriefungsgarantien (Zustimmung des Bundes

zur Abtretung garantierter/verbürgter Finanzkreditforderun-

gen mit verbesserter Deckung gegenüber dem Zessionar)

wird einmalig in Abhängigkeit von der – bezogen auf den

Abtretungszeitpunkt – verbleibenden Risikolaufzeit (RLZ) 

in Jahren ein Entgelt gemäß der nachstehenden Formel er-

hoben: 

0,00635 * rlz + 0,0222. 

Der sich so ergebende Entgeltsatz in Prozent ist mit dem

gesamten unter der Verbriefungsgarantie abgetretenen Ka-

pitalbetrag zu multiplizieren. Das Entgelt ist unabhängig

von der Länderkategorie der gedeckten Finanzkreditfor-

derung; ein zusätzlicher Käuferzuschlag wird nicht erhoben.

Bei der Berechnung des Entgeltsatzes ist auf vier Nach-

kommastellen kaufmännisch zu runden. 

7 entgeltsätze für pauschal-

gewährleistungen 

7.1 ausfuhr-pauschal-gewährleistungen (apg) 

Bei Ausfuhr-Pauschal-Gewährleistungen erfolgt die Fest-

setzung des Entgelts individuell aufgrund der im jeweiligen

Vertrag gedeckten Risiken. Der individuelle Schadenverlauf

wird mit Wirkung vom dritten aufeinanderfolgenden Ver-

tragsjahr mittels eines Bonus-/Malus-Systems berücksich-

tigt. 

7.2 ausfuhr-pauschal-gewährleistungen-light

(apg-light) 

Bei Ausfuhr-Pauschal-Gewährleistungen-light wird ein Ent-

gelt in Abhängigkeit von dem deckungsfähigen, gemeldeten

monatlichen Umsatz (einschließlich gesondert ausgewie-

sener Finanzierungskosten) erhoben. Im ersten und zweiten

Vertragsjahr beträgt der Entgeltsatz einheitlich 1,00 %. 

Erstmals mit Wirkung vom dritten Vertragsjahr an erfolgt

eine Anpassung des Entgeltsatzes in Abhängigkeit von der

Schadenentwicklung des Vorjahres (Bonus-/Malus-System)
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prämien 

Verzeichnis der Gebühren und Entgelte

tabelle 6: entgeltsätze für sonder- und nebendeckungen in %

Textziffer

6.1.2

6.1.3

6.2.1

6.2.2

6.3

Deckungsform

Einlagerungsdeckung, 
Ersatzteillagerdeckung,

Baustellenkostendeckung,
Bevorratungskostendeckung

Gerätedeckung,
globale Gerätedeckung

Beschlagnahmedeckung
– mit KT-Deckung

– ohne KT-Deckung

Rev. Konsignationslagerdeckung/
andere rev. Beschlagnahme-

deckungen
– mit KT-Deckung

– ohne KT-Deckung

Deckung von
Vertragsgarantien

2

0,30

0,38

0,38

0,20

0,45

0,30

0,20

0/1

0,18

0,23

0,23

0,12

0,27

0,18

0,12

3

0,42

0,53

0,53

0,28

0,63

0,42

0,28

4

0,54

0,68

0,68

0,36

0,81

0,54

0,36

5

0,78

0,98

0,98

0,52

1,17

0,78

0,52

6

1,02

1,28

1,28

0,68

1,53

1,02

0,68

7

1,26

1,58

1,58

0,84

1,89

1,26

0,84

Länderkategorie



wie folgt: Hat der Bund im zweiten Vertragsjahr keine Ent-

schädigung geleistet, reduziert sich der Entgeltsatz für das

dritte Vertragsjahr um 0,10 %. Ist es im zweiten Vertragsjahr

zu Entschädigungen gekommen, die die Entgelteinnahmen

in diesem Vertragsjahr übersteigen, wird der Entgeltsatz für

das dritte Vertragsjahr um 0,10 % erhöht. Wurden Entschä-

digungen geleistet, die Entgelteinnahmen im Vertragsjahr

aber nicht übertroffen, bleibt der Entgeltsatz im darauf fol-

genden Jahr unverändert. Für Folgejahre kommen diese

Regelungen analog zu Anwendung. Der Mindestentgeltsatz

beträgt 0,75 %, der Höchstentgeltsatz 1,30 %. Pro angefan-

genem Vertragsjahr wird ein Mindestentgelt von 1.000 EUR

erhoben. 

Das Entgelt ist unabhängig von der Länderkategorie des

Landes des ausländischen Schuldners; ein Käuferzuschlag

wird nicht erhoben. 

8 erhebung des entgelts 

8.1 fälligstellung 

@ Die antragsgebühr bzw. die verlängerungsgebühr

ist sofort nach Zugang der entsprechenden Rechnung

fällig. 

@ Die ausfertigungsgebühr ist sofort bei Aushändi-

gung der Deckungsurkunde fällig. 

@ Für forderungsdeckungen (sowohl bei Laufzeiten

von weniger als zwei Jahren als auch von mindestens

zwei Jahren) ist das Entgelt wie folgt fällig: 

– Entgeltbeträge von bis zu 500.000 EUR sind bei Lie-

fer-/Leistungsbeginn (bei isolierten Finanzkreditde-

ckungen: Auszahlungsbeginn) fällig. 

– Entgeltbeträge über 500.000 EUR sind zu 25 % sofort,

d. h. bei Aushändigung der Deckungsurkunde, fällig.

Die restlichen 75 % sind bei Liefer-/Leistungsbeginn

(bei isolierten Finanzkreditdeckungen: Auszahlungs-

beginn) fällig. 

– Maßgeblich sind jeweils die in der Erstdokumentie-

rung genannten Daten. Dies gilt auch für den Schwel-

lenwert von 500.000 EUR. 

– Bei Konsortien, Arbeitsgemeinschaften oder falls es

sich um einen „nominated subcontractor“ handelt,

bezieht sich der Schwellenwert von 500.000 EUR auf

das Entgelt pro einzelnem Deckungsnehmer. 

@ Das Entgelt für fabrikationsrisikodeckungen sowie

für sonder- und nebendeckungen ist sofort, d. h. bei

Aushändigung der Deckungsurkunde fällig. 

@ Bei revolvierenden einzeldeckungen wird ein Vo-

rausentgelt auf den genehmigten Höchstbetrag (ge-

deckter Forderungsbetrag) erhoben, bei dem die Entgelt-

sätze gemäß 4.3 für einen Zeitraum von 0 Monaten zur

Anwendung kommen. Das Entgelt für die laufenden Ver-

sendungen wird im Anschluss an die Versandmeldungen

in Rechnung gestellt und ist sofort fällig, wobei das Vo-

rausentgelt auf den fälligen Entgeltbetrag angerechnet

wird. 

@ Bei ausfuhr-pauschal-gewährleistungen (apg) ist

das Entgelt innerhalb von 14 Tagen nach Abgabe der

Umsatzmeldung und der Entgeltberechnung zu entrich-

ten. 

@ Bei ausfuhr-pauschal-gewährleistungen-light

(apg-light) wird das Entgelt innerhalb von 14 Tagen

nach Abgabe der Umsatzmeldung aufgrund der erteilten

Einzugsermächtigung vom Konto des Gewährleistungs-

nehmers abgebucht. Eventuelle Kosten, die im Zusam-

menhang mit einer nicht ausreichenden Deckung des

Kontos anfallen (Lastschriftrückgabe), sind vom Gewähr-

leistungsnehmer zu tragen. 

8.2 erhebung einer verzugskostenpauschale 

(mahngebühr) 

Wird das in Rechnung gestellte Entgelt bei Fälligkeit nicht

entrichtet, wird mit der zweiten Mahnung neben dem ange-

mahnten Entgeltbetrag eine Verzugskostenpauschale von

10 EUR und mit der dritten Mahnung eine Verzugskosten-

pauschale von 15 EUR erhoben. Die Geltendmachung von

Verzugszinsen bleibt vorbehalten. 

8.3 entgelterstattung 

Stimmt der Bund einer Änderung des Inhalts oder des

Umfangs einer Exportkreditgarantie zu und ändert sich

hierdurch der Betrag der gedeckten Selbstkosten oder der

gedeckten Forderung oder die Dauer des Risikos, erfolgt

eine Neuberechnung des Entgelts. Sofern kein Gewähr-

leistungsfall eingetreten ist, werden sich aus der Neube-

rechnung ergebende Überzahlungen erstattet abzüglich

einer verwaltungskostenpauschale in Höhe von 5 %

der Überzahlung, höchstens jedoch von 2.500 EUR. 

Zusätzlich zur Verwaltungskostenpauschale wird bei Liefe-

ranten- und Finanzkreditdeckungen eine vorfälligkeits-

gebühr in Höhe von 20 % des überzahlten Betrages ein-

behalten, wenn die erste Tilgungsfälligkeit eingetreten ist

und der Entgelterstattung eine vorzeitige Tilgung des Kre-

dits oder eine gemäß § 19 der Allgemeinen Bedingungen

zum Erlöschen der Deckung führende Verfügung über die

gedeckte Forderung zugrunde liegt. 

Ist der Bund von der Verpflichtung zur Entschädigung

befreit, gebührt ihm gleichwohl das Entgelt, soweit es fällig

geworden ist, bevor der Bund von seiner Leistungsfreiheit

Kenntnis erlangt hat.
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www.agaportal.de

Auslandsgeschäftsabsicherung der Bundesrepublik Deutschland

Die Bundesregierung unterstützt mit den Förderinstrumenten Exportkredit- und

Investitionsgarantien sowie Garantien für Ungebundene Finanzkredite die Auslands-

aktivitäten der deutschen Wirtschaft und sichert dadurch Wachstum und Arbeitsplätze. 

Hierfür übernimmt die Bundesrepublik Deutschland wirtschaftliche und politische 

Risiken aus Exportgeschäften sowie politische Risiken bei Auslandsinvestitionen. 

Darüber hinaus können wirtschaftliche und politische Risiken von ungebundenen 

Finanzkrediten bei Projekten mit besonderem staatlichen Interesse abgesichert werden.

Mit der Geschäftsführung dieser Fördermaßnahmen hat die Bundesregierung ein 

Mandatarkonsortium, bestehend aus der Euler Hermes Kreditversicherungs-AG und der 

PricewaterhouseCoopers Aktiengesellschaft Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, beauftragt.

Euler Hermes
Kreditversicherungs-AG
Exportkreditgarantien der
Bundesrepublik Deutschland

Postadresse
22746 Hamburg

Besucheradresse
Gasstraße 27
Hamburg - Bahrenfeld

Telefon: +49 (0)40/88 34-90 00
Telefax: +49 (0)40/88 34-91 75

info@exportkreditgarantien.de
www.agaportal.de

Außenstellen: Berlin, Frankfurt, 
Hamburg, Köln, München, Stuttgart
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